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Bekanntmachungder neuen Fasjung der Verordnung
über Futtermittel.

Vom 10. Januar 1818.
Auf Grund des Artikel 2 der Verordnung zur Minde¬

rung der Verordnung über Futtermittel vom 10. Januar
1818 (Reichs-Gosetzbl. S . 20) wird der Wortlaut der Ver¬
ordnung über Futtermittel , wie er sich aus Pttrkel 1 der
Verordnung vom 10. Januar 1318 ergibt , nachstehend de-
kannigemachi.

Berlin,  den 10. Januar 1318.
Der Reichskanzler.

I . V .: von Waldow.

Verordnung über Futtermittel.
Vom 10. Januar 1318.

§ i.
Den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen alle

Futtermittel tierischen oder pflanzlichen Ursprungs . Dies
gilt nicht

1. für Futtermittel , soweit der Verkehr mtt chnen
durch andere Verordnungen geregelt ist;

2. für Grünfutter , frische Futterrüben aller Art , frische
Pferdemöhren , Heu, Häcksel und Stroh , mit Aus¬
nahme von Futtermehlen - und anderen Erzeugnis-
lsen, die aus diesen Stoffen gewonnen werden.

Den Futtermitteln im Sinne der Verordnung stehen
gleich:

1. als Hil'fsstoffe: Torfstreu , Torfmull , aus Moostors
' hergestellte Torfsoden, zu Futterzwecken fettig her-

gerichteter Kolk nnd aus verschiedenen Stoffen zu¬
sammengesetzte Futterwürzen;

2. alle Mifchsnttermittel , gleichviel , ob in ihnen dre-
>ser Verordnung unterliegende Futtermittel oder
Hilfsstoffe enthalten sind oder nicht.

DerReichskanzler kann die Vorschriften dieser Verord¬
nung auf andere Hilfsftoffe ausdehnen.8

Futtermittel dürfen nur durch die Bezugsoerernigung
dew deutschen- Landwirte . E . m. d. H. in Berlin abgesetzt
.werden.

Dies gilt nicht
1. für Futtermittel , welche die für die Vetterlung der

Futtermittel zuständigen Stellen (Dereilungsstel¬
len ) oder die vom Reichskanzler bestimmten beson¬
deren Stellen von Bezugs -Vereinigung zum
Zwecke des Absatzes erhalten haben , soweit -der Ab¬
satz unter Einhaltung der nach 88 12, 14 erlassenen
Anordnungen erfolgt ; .

2 für anerkanntes Eaatgut von Lupinen und Mars
" sowie für isonstiges Saatgut dieser Futtermittel,

das zu Saatzwecken freigegeben worden ist ; toft
Reichskanzler erlässt die Bestimmungen über den
Verkehr mit diesem Saatgut.

Etwa bestehende noch unerfüllte Lieferungsvertrage
begründen eine Ausnahme von dieser Vorschrift nicht.8 «.

Wer bei Beginn eines Kalendervierteljahrs Futter -^
mittel in Gewahrsam hat , hat die zu diesem Zeitpunkt vor¬

handenen Mengen getrennt nach Arten nnd Eigentümern
unter Nennung der letzteren der Bezugsvereinigung anzu-
zeigen. Wer Futtermittel im Betriebe seines Gewerbes
herstellt , hat anzuzeigen , welche Mengen er in dem laufen¬
den Metteljahre voraussichtlich Herstellen wird . Die An¬
zeigen sind jeweils bis zum fünften Tage jedes Kalerrder-
vierteljahrs zu erstatten.

Die Anzeigepflicht gilt nicht für die Falle des 8 2
Mf . 2 -sowie für -selbstgewonnene landwirtschaftliche Er¬
zeugnisse, deren dtt Anzeigepflichttge zur Aussaat oder
zum sonstigen Verbrauch in -seinem landwirtschaftlichen
Bettieb oder in dem dazugehörigen gewttblichen Reben-
betriebe bedarf . , , . . .

Die Bezugsvereinigung kann von den Fabriken feder-
zett auch die Anzeige der vorhandenen Rohmaterialien
verlangen,

§ 4.
Die Besitzer von Futtermitteln haben sie der Bezugs-

Vereinigung auf Verlangen - käuflich zu überlassen und auf
deren Mruf zu verladen . Auf Verlangen der Dezngsver-
einigung haben sie ihr Proben gegen Erstattung der
lleberfendungskosten einzusenden.

Dies gilt nicht für die im 8 2 Ms , 2 genannten Men¬
gen sowie für -selbstgewonnene landwirtschaftliche Erzeug¬
nisse die zur Aussaat oder zum sonstigen Dttbrauch -rrn
eigenen landwittschaftlichen Betrieb oder in dem dazuge¬
hörigen- gewerblichen Nebenbettteb erforderlrch sind. Ber
anderen gewttblichen Betrieben besttmmt die Rttchsfnt-
termiltelftelle , welche Mengen zur Verfütterung an dre
im eigenen Betriebe gebrauchten Spanntiere verwendet
werden ' dürfen.

8 5.
Wer zur Lieferung von Futtermitteln verpflichtet ist,

die zur Erhöhung ihrer Haltbarkeit getrocknet zu werden
pflegen, hat die Futtermittel auf Verlangen der Mzugs-
vereinigung zu trocknen, soweit er Anlagen dazu besitzt und
die Dezuosvereinigung die Mnahme znsichttt. Betriebe,
in denen ' Leimbrühe anfällt , haben diese unter denselben
Voraussetzungen einzudicken.8 6.

Die Bezugsvereiirigung hat auf Antrag des Besitzers
binnen vitt Wochen nach Eingang des Antrags zu erklä¬
ren , welche bestimmt zu bezeichnendtt Mengen sie über¬
nehmen will . * . . . .

Jtüt die Mengen , welche die Bezugs Vereinigung h -rr-
nach nickt übernehmen will , ttlischt die Absatzbesckränkuug
n>ach 8 2. Das gleiche gilt , soweit die Bezugsrerernigung
eine Erklärung binnen - der Frist nrcht abgibt . ^ Beim Ab¬
satz von Futtermitteln iw freien Verkehre dürfen dre vom
Reickskouzler nack 8 7 bestimmten Preisgrenzen nicht
überschtttten werden. Die Preise sind tzöchsiprerse im
Sinne des Gesetzes vom 4. August 1314 rn der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gcfetzbl,
S . 516) in Verbindung mit d-en Bekanntmachungen vom
21. Januar 1915 (Reicho-Gesetzbl. S , 25) . vom 23. März
1916 fReicks-G-esetzbl, S , 183) und vom 22. März 1917
(Reicks-Gesetzbl. S . 253) . , * .

<ül!f Mengen , die Hiernack dem Absatz durch die Ve-
-ngsvereinigung Vorbehalten sind, müssen- von ihr abge¬
nommen werden . Der Besitzer Hot dtt Bezugsvereinigung,



Vaterländischer Hilfsdienst
nufforöerunfl fles Krieasamts ?ur freiaufliaen melöuna aemäß
§ 7 fib[. 2 9es öelefees über Sen valerlänSiiSien ttiifsöienfl.

Helfer für die Etappe!
In dem gewaltigen, von unserem Heere besetzten feindliche! Gebiet
tuerbett zur Verwendung bei Militärbehörden noch zahlreiche Hilfskräfte

benötigt.
Das ^ ntereSf de» Vaterlandes oevlnngt, dah taugliche iinb entbehrliche « raste bev

Heimat sich* . diesem E -appendienst za. Bersügnng st Ue... Zagl -eiche krtegSoerwendungS.
säiiifte Miiitnrpe . fonen müssen im besetzte» Gebiet noch sür den Dunst ->n der Front sre>-

0 * Die Lebensbedingungen im besetzten Gebiet sind durchaus günstig. Gute Entlohnung
und re.chl>che Verpflegung werden gewährt. Und wa.' bedeutet die Notwenolgkeii, ,,ch in
fremde Verhältnisse etnz .gewöhnen, gegenüber dem M -h von Opfern urd Entbehrungen
das unsere Krieger seit Jahren s.erdig ertragen!

Männliche Hilfskräfte jeden Atters , auch Jugendi -ch-, können, w-nn ,,e gee-gn. t be¬
funden werden, Beschäftig»,>g im besetzten Gebe - im W sie» finden und zwar sur : e-
r .ch,»dienst, Post- und Telegrase,.dienst, Botendienst. T chn„chen- und Etlenbahndien^ - al»
Kutscher, Bäcker, Schlächter, Handwerker jeder Art oder als HüsSlchreibrr, sowie„» Sicher¬
heitsdienst (Bahnschutz, Gefangenen- und Gefängn Sbewachung). . . . , ,

Personen mit sranzösischen und flämischen Äpeachkenntnissen werden bel. nders be-

^Wehrpfl chtige können nicht angenommen werden, mit Ausnahme der 50ö/0 »der mehr
rrwerböbelchränkten Kriegsbeschädigten . . ... . . .. ^

A,K Entgelt wird gewährt : Freie B rpflegung oder GAdentschadigung für Selbst.
Verpflegung, lreie Unterkunst, freie Eüienvah isahrt zu -> Bestimmun;8ort und zuruck, freie
Benutzung der Feldpost, freie ärztliche- und Lazarettbehandlung sow.e angemessener

^Bi - zur entgültigen Ueberwe'sung an eine bestürmte Bedarfsstelle wird ein „uo>-
läufiger Dienstvertrag" geschlossen. De entgültige Höhe des Lohnes oder Gehaltes / ann
erst im Anstellungsoertrag selbst festgesetzt werden, « re r .ch' et s.ch nach A t und Dane,
der Arbeit sowie der Leist.ngssählgkeit des B treffenden. E ne auskömmliche Bezahlung
wird zugesichert. Fai >» « edürrtigkeit vori egt, w rden austerdem Zulagen für d-e ,n der
Heimat zu o rforgenden Familienangehörigen gewährt. .
9  Die Besorgung derjen gen, die eine Kriegsdienst beschädigung erieid.n, tst besond. rs

b ^ Meldungen nimmt entgegen sür den Kreis Obertaunns : 6affl .-K90- tiSSlS 3. ITC-
dabei sind vorzulegen: Etwaige MiUtärpapiere , Beschästigungsausoe.s oder Arbetispaptere,
erforderlichenfalls Abkehrschein. Es ist anzugeben, wann der Bewerber die Beschält,gung
antreten kann. Eine vorläufig- ärztliche Unie such-ng erfolgt kostenlos bei dem Bezirk -
kommando. Jlder Bewerber hrt sichd.-u erfrrderl .ch-n Sh ' tzmpfuagen zu U'nerz .ehen.

Kriegsamtstelle Frankfurta. M.

Auf die gelbe» Notbezugsfcheine
Nr . 9225—9325 werden am Dienstag , den 29. 1. er. nachm 2—5 Uhr
bei Ehr . Glücklich Ww., Orangeriegasse. je l Ztr . Braunkohlen--Brckett4

au8aesEl,m- Ovtskohlenstelle.

kgi. Kaiaerin-Friedrich-Gyauiasium
and Realschule.

Anmeldiuaen neuer Schüler werden Donnerstag, 31. Jan.
Freitag 1- Febr . und Donnerstag, 7. Fahr 10—12 Uür vormittags
im Direktionszimmer entgegengenommen . — Vorzulegen sind;
1. Geburts - oder Taufschein , 2. Impfschein , 3. letztes Schulzeugnis.
Schriftliche Anmeldungen können gleichfalls bis zu diesem Termin
eingereicht weiden . Bei spaterer Anmeldung kann eine Gewähr
für die Aufnahme zu Ostern 1918 unter keinen Umständen über¬
nommen werden . — ..

Die Prüfung der Angemeldeten findet Montag, den 8. April
8 Uhr morgens im Schulgebäude statt.

Professor Dr. Schönemann , Direktor.

r***,M

%anderziekungsheim
für Töchter gebildeter Stände.

Institut v. Puttkamer.n Friedrichsdorf i. T.
Näheres durch den Pro/pekt. - Tel. 405.

4 oder 5 ♦

ii 1. Stock mit 2 Mansord n »»d sonstig. ,»
j.ibehör eo-l. mit Loden und Ladeuziwmer
am l . Apr.l 1918 zu vermieten.

Ludtvigstraste 8.

„vis Osbskpilsnze"
Anbau ». Ve-arb. z. Nauch'aiak.

Leichte Aniritg. f. d. Laien.
Pr . 70 Psg. Weller . Rösrath , Bez. Cöln.

Bei der Abgabe von Kohlen, Kots . Briketts,
«. s. n>.

im SHeinoertanf muß die «auzr Kahienkarte uorcjeU-gt ®!e Ä
tvenmmci der Marte hat de-, Verkäufer narzunehmen und r>v"r Ist stets
dir niedrigste Kr. zu entfernen. Der tk.ime be» Inhaber « der Karte I

mit Tin .e einzutragen. Ovtskohleustelle.



bereit ift. (Erfolgt  die lfcbernaf>me nicfyt binnen  vier Wo-
^en nach diesem Zeitpunkt , fo ist der Kaufpreis vom Ad-
Xtntf Iftet üb  mit 1 tx>tit JyuitbcTt üfter den êmettiAen
Reichsbankdiskont zu verzinsen. Mit dem Zeitpunkt , an
dem die Verzinsung beginnt , geht die Gefahr des zufälli-
gen Verderbens oder der zufälligen Wertvermindevung
auf die Bezugsvereinigung über . Der Beisitzer hat die
Mengen bis zur Abnahme aufzudewahren , pfleglich zu
behandeln und in handelsüblicher Weife zu versichern.
Er erhält dafür eine Vergütung , die vom Reichskanzler
festgesetzt ivird . Der Beisitzer hat nach näherer Anweisung
des Reichskanzlers Feststellungen darüber zu treffen , in
welchem Zustand sich die Gegenstände im Zeitpunkt -des
Gefahrüberganges befinden ; im Streitfall hat er den Zu¬
stand nachzuivetfen.

Die Bezugsvereinigung ist zur Abnahme verpflichtet,
sobald der Besitzer durch eine Bescheinigung der zuständi¬
gen Behörde nachweist, daß eine weitere Lagerung ihm
nicht möglich ist.

8 *•
Dre Bezugsvereinigung hat dem Verkäufer für die von

ihr abgenommenen Mengen einen angemessenen Ueber-
nahmepreis zu zahlen . Dieser Preis darf die vom Reichs¬
kanzler bestimmten Grenzen nicht übersteigen.

Ist der Verkäufer mit dem von der Bezugsvereinigung
angebotenen Preise nicht einverstanden , so setzt ein
Schidsgericht unter Ausschluß des Rechtswegs den Preis
endgültig fest. Das Schiedsgericht ist an die nach Abs. 1
bestimmten Preisgrenzen gebunden . Es bestimmt darüber,
wer di« baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.
Bei der Festsetzung ist der Preis zu berücksichtigen, der zur
Zeit des Gefahrüberganges (§ 6 Abs. 3) angemesien war.
Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige
Festsetzung des llrbernahmeprcises zu liefern ', die Bezugs¬
vereinigung vorläufig den von ihr für angemessen erachte¬
ten Preis zu zahlen.

Das Schiedsgericht wird von der Landeszentralbchörde
bestellt . Zuständig ist das Schiedsgericht des Bezirkes , aus
dem die Lieferung erfolgen soll.

8 8-
Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so kann das

Eigentum auf Antrag der Bezugsvereinigung durch An¬
ordnung der zuständigen Behörde auf die Bezugsvereini-
gung oder die von ihr in dem Antrag hezeichnete Person
übertragen werden . Die Anordnung ift an den Besitzer
zu richten. Das Eigentum geht über , sobald die Anord¬
nung dem Besitzer zugeht . Zuständig ist die Behörde des
Bezirkes, aus dem die Lieferung erfolgen soll,

^ „ 8 9 .
Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Ab¬

nahme . Für streitige Restbeträge beginnt diese Frist mit !
dem Tage , an dem die Entscheidung des Schiedsgerichts der
Bezilgsvereinigung zugeht.

N 8 10.
Die Futtermittel sind, vorbehaltlich ' der Vorschrift des

Abf. 2, frei jeder deutschen Eisenbahnstation oder jedes
deutschen Schiffsabladeplatzes zu den Einheitspreisen zu
liefern , die der Reichskanzler festsetzt.

Die Bezugsvereinigung darf zu diesen Einheitspreisen
einen Zuschlag von 3 vom Hundert erheben.

Die Landeszentralbehörden setzen die Zuschläge fest,
die von den Verteilungsstellen berechnet werden dürfen.

« 8 lt
Dre Bezugsvereinigung darf von dem Umsatz 2 vom

Taufend als Vermittlungsvergütung zürückbehalten.
Im übrigen ist der Reingewinn zur Beschaffung von

Futtermitteln aus dem Ausland nach den Weisungen des
Reichskanzlers zu Verwenden. Heftet ften et um verftlei-
benden Reft verfügt der Reichskanzler.

8 12.
Die Bczugsvereinigung hat die Futtermittel nach den

Weisungen der Reichsfuttermittelstelle an die Verteilungs - |

/ JteWeix  oter tue vorn  ve -stimnrton
> Stellen zu liefern.

8 13.
! -c. t • r ^ ^^bkanzler kann allgemein oder im Einzelsalle

«stimmen , inwieweit die der Verordnung unterliegenden
Gegenstände zur menschlichen Ernährung zu verwenden

8 ich
Die Verteilungsstellen können sich bei 'der Abgabe der

Futtermittel auch der Vermittlung von Händlern bedie¬
nen ; sie haben diesen die Einhaltung bestimmter Preise,
di« die vom Reichskanzler bestiinmten Preise 'einschließ¬
lich der Zuschläge (§ 10 Abs. 3) nicht überschreiten dürfen,
und sonstiger Bedingungen vorzuschreiben und die Ein¬
schreiben, daß die Futtermittel nur zur Viehfütterung
innerhalb ihres Bezirkes verwendet werden dürfen.
Haltung zu itberwachen, Sie haben insbesondere vorzu-

8 is.
Mischfutter darf , außer zum Verbrauch in der eigenen

Wirtschaft , nur mit Genehmigung der Reichsfuttermittel-
ftelle oder durch die Landesfuttermittelstellen hergestelltwerden.

8 16.
Die Vorschriften dieser Derordnnng gelten nicht für die

Heeresverwaltungen , di« Marineverwaltung und die Zen-
tral -E inka ufsgosoll schaft m. b. H.

Sie beziehen sich nicht auf die vom Ktiegsausfchusse
für Ersatzfutter , G. m. b. H. oder in seinem Auftrag her-
Mtellten Ersatzfuttermittel . Diese find jedoch durch die
Bezugsvereinigung oder die vom Reichskanzler bestimmten
Stellen nach den Vorschriften dieser Derordnnng zu ver¬teilen '.

Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht
ans Futtermittel , die der Verordnung , betreffend die Ein¬
fuhr von Futtermitteln . Hilfsftoffen und Kunstdünger
vom 28. Januar 19l6 (Reichs-Gesetzbl. S . 67) unterstehen
MÄ, nach dem 28. Januar 1916 aus dem Ausland einge-führt sind. “

Werden Futtermittel , die nach Abf. 1 und 3 den Vor-
Ichrrsten dieser Verordnung nicht unterliegen , von der Be¬
zugsvereinigung übernommen , so finden die Vorschriften
der 88 11 bis 15 Anwendung.

Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestimmungen
zur Ausführung 'dieser Verordnung . Sie bestimmen, wer
als zuständige Behörde und als Komnrunalverband im
Sinne dieser Verordnung anznschen ist.

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu funfzehntausend Mark mird bestraft:

1. wer dem § 2 zuwider Futtermittel in anderer
Weise als durch die Bezugsvereinigung absetzt;

... wer die ihm nach § 3 obliegenden Anzeigen nicht
rn .der gesetzten Frist erstattet oder wer wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht;

3. wer die ihm nach § 5 obliegenden Berpflichtuns
nicht nachkommt;

4. wer die Verpflichtung zur Aufbewahrung , pflegliche«
Behandlung und zur Versicherung (6 6 Abs 31 xu-
wide«handelt;

5. wer den nach § 2 Abf. 2 Rr . 2, 8 17 erlassenen Be¬
stimmungen zuwiderhandelt ; .

6. wer dem § 15 zuwider Mischfutter ohne Genehmi¬
gung Herste llt.

In den Fällen der Nummern 1. 2. 3, 6 können neben
der Strafe die Gegenstände , auf die “
Handlung bezieht, eingezogen werden,
ob sie dem Täter gehören oder nicht

. 8 1«.
Soweit in dieser Verordnung 'die Bezugsvereiniguni,

genmrnt ist. treten bei Ausputz, und Schwimmgerste an di«

sich 'die strafbare
ohne Unterschied,



Stelle der Dezugsvereiniguirg die Don der Rerchsfuttep-
mittelstelle bestimmten Stellen.

Die Vorschriften der §§ 10, 11 finden auf Ausputz- und
Schwimmgerste keine Anwendung.

8 20.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten diesem Verordnung zulassen.
8 21.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 9. Juni
1916 — K. A. 5757 — ersuche ich die Magistrate der
Städte und die Herren Bürgermeister der Landgemein¬
den, die Nachweisung über die im Monat Januar 1918
stattgehabten Schlachtungen nach dem übersandten Formu¬
lar bestimmt bis spätestens zum 3. Februar d. Js . hierher
einzureichen.

Bad Homburgv. d. H.. den 25. Januar 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschustes.

I . V.: v. Brüning.

«ad Homburgv. d. H.. den 25. Januar 1918.
An die Polizeiverwaltungen des Kreises.

Die Durchführung des Tischzeugoerbots in Gastwirt¬
schaften (vgl. Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle
vom 14. Juli / 25. August 1917 (Mitteilungen Rr . 23 E.
86, Rr . 29 S . 117) ist noch immer eine sehr lässige. Im
dringendsten volks- und kriegswirtschaftlichen Jnteresie ist
es aber unbedingte Notwendigkeit, die entbehrliche Gast¬
hauswäsche zur Deckung des Bedarfs der ärmeren Be¬
völkerung an Kinder- und Säuglingswäsche dem täglichen

Gebrauch in den Wirtschaftsbetrieben und der durch ver¬
ursachten Abnutzung zu entziehen.

Ich ersuche, die Gastwirtschaften von jetzt ab scharf auf
die Einhaltung der vorangeführten Bestimmungen über¬
wachen zu lasten und alle Easthausbetriebe. die dem Tilch-
tuchverbote zuwiderhandeln, der Reichsbekleidungsstelle
Verwaltungsabteilung (Ueberwachungsabteilung) zu mel¬
den. Die Wäschebestände solcher Betriebe werden sofort
enteignet werden.

Rach den zahlreichen aufklärenden Veröffentlichungen
der Reichsbekleidungsstelle kann den Gastwirten, die das
Verbot jetzt noch nicht beachten, die Entschuldigung einer
irrtümlichen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen
nicht mehr geglaubt werden.

Der KSniDl. Innbrat.
I . V.: » « n B rü ni n g.

Ich ersuche die Magistrate der Städte und̂ ie"'Herren
Bürgermeister der Landgemeinden mir bestimmt bis spä¬
testens zum 2. Februar d. Js . anzugeben, wieviel kranke
Personen im Monat Januar Fleischzulagen bezogen
haben und in welchen Mengen.

Bad Homburgv. d. H.. den 25. Januar 1918.
Der Vorsitzende de« Krrioausschuste«.

I . V.: von Brüning. _
Bad Homburgv. d. H.. 26. Januar 1918.

Unter Bezugnahme auf mein Rundschreiben vom 6. De¬
zember 1917 K. A. I 7367, betreffend die örtliche Sainm-
lung zur Nationalstiftung für Kriegshinterbliebene, er¬
suche ich die Herren Bürgermeister, das Ergebnis der
Sammlung im Monat Januar mir bis zum 2. Februar
anzuzeigen. Der Kgl. Landrat.

I . B.: » on Brüning.

Zwangsversteigerung.
Zum Zwecke der Aushebung der Gemeinschaft solle» um 12. Februur 1918 Nac

mittags 3 Uhr — im Rathaus» zu Oderursel — versteigert werden die im Grundbuch ut
Obeiurjel eingetragenen Giundstücke Gemarkung Obernrsel ai Bond 8 Blait 180 (firn
Vermerkes-"' "'^ "I.******* 9' ‘5> iem!,et 1915 htm  W der Eintragung de» « ersteigert..,,l

. Die ElgeniumSerbende» LondwiitS Adrian Brand» und Ehemann von Dorolhi
Henrich zu Oberursel „ach Rost. L-ibzuchtsrech,, - - - -

Fl . 18 Nr . 691 Garten auf den Gräben 2 Dem.18
84
18
18
84

Grdfi. Nei!
um

- *r "6 qm grast 0,54 Thlr. „
79
26
34
33
24

0,55
1,45
0,46
0,46
2,99

692 de<gl. 2
57/6623 Acker auf dem Aöbenerl Gew. N>
3/679 „ n den Gräben 1 Ge» . 2
4/680 „ „ „ , I Gew. 2

l 11/6332 „ ober der Kapelle 2 Gew. 15
Grundsteuermutterrotle An 1942

b> Band 8 Blatt 181 (eingetragener Eigentümer am 9. Dezember 1915 den, Tuge d
E-Ntraguug des Bersteigerungsvermerke» : Witwe Landwirt Adria» Brands, Dorothea ge
Henrich zu Oberursel uud die Eigentumderbenihre» vorgenannten Ehegatten al» Miteiae:
tumer Kraft ehelicher Errungenfchaft»zen,emichalt„ach Rost. Güter,eibzuch.srecht,

fo ®“ rten "er «lten Gost 2 Gew. 2 ar 81 qm groß Ô Thu '."^ '.,"23
44

1027
2953
2954
295»
2956
2957

2 Gew. 2 „ 8 .1

Wiele »beim Hau«roihesteg
1. Gew.

f»

H

0,44
0,55
0,60
0,85
0,62
0.67

. . 02
7 „ 65
8 „ 25
7 „ 84

Grundsteuermiitterrvlle Art 191 >'
Band 8 Matt Rr. , 82 (eingetragene Eigentümer um 9. Dezember 1915 Sem Tage d'

Emeragnng des BersteigerungSvermerkS: die Witwe Landwirt Adrian Brands Dvr. the
geb. Henrich zu Oberurfel) . Grdfl.

Fl . 20 Nr. 879 Garten unter der Port 5 Gew. I ar 63 qm groß 0. 19 TU ' / " '
" „ 992 „ an der alten Gaß 5 Geiv. 3 .. 0S 016

w' n ** n n23 993 dedgl.
Grundsteurrmutterrolle Art 49 .') '

11 0,37

Bad Homburg o. d. H., den I. August 1917.

Königliches Amtsgericht.

iiitlt. Dienstmädchen
sofort gesucht, sowie Putzfrchn für 2
Stnuden täglich vormittags.

Frau Direktor Encke
Schwedenpfad4 links, 2. Stock.

-um tragen der
Frankfurter Nach.

richten gesucht.
I. Staadt's Bnchhdlg., Luisenstr. 75.

Lehrmädchen
bei sofortiger Vergütung zu Ostern gesucht.

Ad Fröhlichstem , Nachf.

Lehrmädchen
gegen Vergütung für ein Ladenge-
chvfr gesucht. Angebote unten J. 0

ICO an die Geschäftsstelle.

1 trächtiges
Rind

Simmentaler Nasses ende Februar kalbend,
zu verkaufen.

Mühlhesg V.


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

